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Umsatzsteuer Aktuell 
Financial Services Update

Deutsches BMF zu Organschaften und Vorsteuerabzug bei 
Holdinggesellschaften

Das deutsche BMF hat in seinem 
Schreiben vom 26. Mai 2017, III C 
2 – S 7105/15/10002, die aufgrund 
der Rechtsprechung des BFH und 
EuGH erforderlichen Änderungen zur 
Organschaft sowie zum Vorsteuerab-
zug bei Holdinggesellschaften in den 
Umsatzsteueranwendungserlasses 
(„USt-AE“) eingearbeitet.  
 
Die aus unserer Sicht wesentlichen 
Punkte werden in diesem Newsletter 
dargestellt.

Fall 1: Keine Beteiligung „externer“ 
Personen

1.) Organschaft 
a) Organschaftsfähigkeit einer  
Personengesellschaft

Eine Personengesellschaft kann aus-
nahmsweise dann wie eine juristische 
Person iSe Organschaft eingegliedert 
sein, wenn Gesellschafter neben dem 
Organträger nur Personen sind, die in 
das Unternehmen des Organträgers 
finanziell eingegliedert sind (Ab-
schnitt 2.8). Das dBMF hat dies nun 
anhand von zwei Beispielen konkre-
tisiert, die nachfolgend graphisch dar-
gestellt werden (eigene Darstellung): 

Fall 2: Beteiligung eines „externen“ 
Dritten
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Die Organschaftsfähigkeit von Per-
sonengesellschaften soll damit wohl 
ausschließlich auf Fall 1 beschränkt 
bleiben. Bereits eine Kleinstbeteili-
gung einer dritten, nicht in das Un-
ternehmen der AG eingegliederten 
(juristischen oder natürlichen) 
Person ist schädlich. 

Österreichische Auffassung:

Der Wortlaut der Rz 233 UStR 
beschränkt die Organschaftsfähig-
keit von Personengesellschaften 
(mit Bezugnahme auf die Rsp des 
BFH und EuGH) ebenso nur auf 
jene Fälle, in denen Gesellschafter 
der KG nur Personen sind, die in 
das Unternehmen des Organträgers 
eingegliedert sind. Obige Überle-
gungen werden daher grundsätzlich 
für Österreich analog gelten. Die 
Auffassung, wonach Personenge-
sellschaften Organgesellschaft sein 
können, findet in § 2 Abs 2 UStG kei-
ne Deckung und insoweit scheint die 
Anwendung der Rsp des EuGH und 
BFH zu Lasten des Steuerpflichtigen 
aus unserer Sicht ohnedies fraglich. 
Wir verweisen hierzu auf unseren FS 
VAT Newsletter 1/2017.

2.) Vorsteuerabzugsberechtigung 
iZm Beteiligungen

Mit Bezug auf die BFH-Entschei-
dung vom 06.04.2016, V R 6/14, 
wird festgehalten, dass Leistungen 
iZm Einwerben von Kapital [be-
tragsmäßig] im Verhältnis zur Höhe 
des eingeworbenen Kapitals stehen 
müssen, um das Recht auf Vorsteu-
erabzug zu eröffnen. Im konkreten 
Fall wurde seitens des BFH der 
Zusammenhang der Kosten für die 
Einwerbung von Kapital mit der 
wirtschaftlichen Tätigkeit aufgrund 
des Verhältnisses der Kapitaleinlage 

zum Stammkapital der Gesellschaf-
ten verneint, „weil es des eingewor-
benen Kapitals jedenfalls nicht in der 
Größenordnung bedurfte“ (Rn 34). 
Zudem spreche, so der BFH in diesem 
Urteil, das Verhältnis der vereinbar-
ten jährlichen Leistungsentgelte zu 
den bilanzierten Beteiligungswert-
ansätzen, der Kapitaleinlage der 
Gründungskommanditisten sowie 
der Erhöhung des Kommanditanteils 
für eine untergeordnete Bedeutung 
der wirtschaftlichen Tätigkeit (Rn 40; 
ausgenommen davon sind, wie auch 
der BFH anführt, Investitionen und 
Fehlmaßnahmen). Diese Grundsätze 
dürften aufgrund des Verweises in 
Abschnitt 2.3. auch für das Halten 
und Veräußern von Beteiligungen 
gelten.

Anmerkung

Das Urteil des BFH lässt befürchten, 
dass die doch relativ klare Judikatur 
des EuGH (insbes EuGH 16.07.2015, 
Rs C-108/14 und 109/14, Laren-
tia & Minerva und Marenave), die 
einen vollen Vorsteuerabzug bei 
Zusammenhang mit der allgemeinen 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Steuer-
pflichtigen gewährt, durch die Vernei-
nung gerade dieses Zusammenhangs 
gewissermaßen ausgehöhlt wird. 
Auch ist uE fraglich, wie die vom BFH 
geforderte Verhältnismäßigkeit von 
Eingangs- und Ausgangsleistungen in 
Zukunft beurteilt werden wird.

Es ist zu befürchten, dass die Än-
derungen im USt-AE eine gewisse 
Rechtsunsicherheit zurückbringen. 
Die konkreten Auswirkungen bleiben 
freilich abzuwarten.
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Auswirkungen auf Österreich

Fraglich ist, ob sich auch die ös-
terreichische Finanzverwaltung in 
Zweifelsfällen auf die Auffassung 
des deutschen BMF und das uE in 
seiner Argumentation nicht ganz 
nachvollziehbare Urteil des BFH 
stützen wird. Wenngleich der EuGH 
in seiner Rsp nicht auf die betrags-
mäßige Verhältnismäßigkeit von 
Eingangs- und Ausgangsumsatz 
abgestellt hat, so scheint es aus prak-
tischer Sicht empfehlenswert, in Zu-
kunft verstärkt auf die Dokumentati-
on des Zusammenhangs bestimmter 
Eingangs- und Ausgangsumsätze 
sowie auch auf eine Dokumentation 
der Ursachen eines etwaigen Miss-
verhältnisses zwischen Eingangs- 
und Ausgangsumsätzen, wie dies 
etwa bei Fehlinvestitionen („sunk 
costs“) der Fall sein kann, zu achten. 
Auch die „Substanz“ der erbrachten 
Leistungen könnte künftig verstärkt 
im Fokus stehen.

Wir halten Sie weiterhin auf dem 
Laufenden und stehen sehr gerne für 
Rückfragen sowie nähere Beratung 
zur Verfügung.


